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Informationsblatt zur Bläserschule und Streicherschule 

Unser Angebot 

 Musik & Bewegung mit Babies 
… für Kinder ab einem Alter von ca. 5 Monaten 

 Spiel in der Zwergenmusik 
… für Kinder im Alter von ca. 1½ bis 4 Jahren. Die Kinder werden zusammen mit einem Elternteil 

spielerisch an die Musik herangeführt. 

 Musikalische Früherziehung 
… für Kinder ab 4 Jahren. Vorbereitung auf den Instrumentalunterricht. 

 Musikalische Grundausbildung 
… für Kinder ab ca. 6 Jahren. 

- Blockflöte im Einzelunterricht oder 2er-Gruppenunterricht 
- Rhythmische Grundausbildung in der Trommelgruppe 
- Chor 

 Instrumentalunterricht 
… in Einzel- oder Gruppenunterricht für folgende Instrumente:  

Bläserschule: Blockflöte, Querflöte, Klarinette, Fagott, Saxophon, Trompete, Waldhorn, 

Euphonium, Tenorhorn, Bariton, Posaune, Tuba, Percussion (Schlagzeug, 

Pauke, Stabspiele) 

Streicherschule: Klavier, Gitarre, Geige, Bratsche, Cello, Kontrabass, Gesang 

 

Gebührenordnung (Stand: 11.07.2022) 

Preise pro Quartal 
… für Ortsansässige 

(& ˂ 21 Jahre) 
… für Auswärtige 

(& ≥ 21 Jahre) 
Minuten pro Woche 

Musik & Bewegung mit Babies 75,- € 30 

Zwergenmusik 75,- € 45 

Musikalische Früherziehung 87,- € 60 

Rhythmische Grundausbildung 92,- € 45 

Chor 44,- € 45 

Instrumentalunterricht einzeln 205,- € 248,- € 30 

Instrumentalunterricht einzeln 303,- € 367,- € 45 

2er-Gruppenunterricht 167,- € 199,- € 45 

* Schüler die mit Erstwohnsitz beim Markt Dinkelscherben gemeldet sind. 

Die Jahresgebühren werden quartalsweise zum 01.09., 01.12., 01.03. und 01.06. per 

Lastschriftverfahren von dem Konto, welches bei der Anmeldung angegeben ist, abgebucht.  
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Gebührenermäßigung 

… wird gewährt, wenn mehrere Geschwister am Unterricht teilnehmen und die Anmeldung spätestens 

vier Wochen vor dem jeweiligen Anmeldetermin vorliegt. Dabei beträgt die Ermäßigung für den 

2. Schüler 15 % und ab dem 3. Schüler 30 % auf die jeweils günstigste Jahresgebühr.  

 

Anmeldungen / Ummeldungen und Kündigungen 

 … sind ausschließlich schriftlich an unten angeführte Kontaktdaten zu richten. 

 … sind zum 01.09., 01.12. und 01.03. möglich. 

 Am Schuljahresanfang sind Änderungen rückwirkend bis zum 30.09. möglich. 

 Der Anmeldeschluss für Kurse ist vier Wochen vor dem 01.09., 01.12. bzw. 01.03. 

 Eine Kündigung hat vier Wochen vor einem Kündigungstermin zu erfolgen. 

 

Wichtige Hinweise 

 Musik mit Babies, Zwergenmusik, Musikalische Früherziehung, Rhythmische Grundausbildung und 

Chor können erst ab einer Mindestteilnehmerzahl von 8 Kindern erfolgen 

 Reduziert sich die Teilnehmerzahl eines Kurses während des Schuljahres auf unter 6 Kinder, 

behält sich die Musikvereinigung Dinkelscherben e.V. vor, den jeweiligen Kurs zum 01.12. oder 

01.03. zu beenden. Die Eltern werden in diesem Fall rechtzeitig benachrichtigt. 

 Die Unterrichtszeiten orientieren sich am bayerischen Schulkalender. Während der Schulferien 

findet kein Unterricht statt. 

 Die Ausarbeitung des Stundenplans erfolgt nach Anmeldungseingang in Rücksprache mit den 

jeweiligen Lehrkräften. 

 Versäumt ein Schüler selbstverschuldet den Unterricht, so ist die Unterrichtsgebühr 

weiterzuzahlen. 

 Der Unterricht kann auch Online stattfinden, soweit Lehrkraft, Schülerin oder Schüler und Eltern 

darüber Einvernehmen erzielen. 

 Findet wegen Ausfall einer Lehrkraft vier Wochen ununterbrochen kein Unterricht statt, ermäßigt 

sich die Jahresgebühr um ein Zwölftel des Jahresbetrages und für jede weitere Zeiteinheit von vier 

Wochen um ein weiteres Zwölftel. Dasselbe gilt bei unverschuldetem Unterrichtsausfall eines 

Schülers mit schriftlichem Nachweis (ärztliches Attest). Bei Ausfall unter vier Wochen besteht kein 

Anspruch auf Nachholen des Unterrichts oder Erstattung von Gebühren. Falls die Lehrer den 

Unterricht nachholen, geschieht dies auf freiwilliger Basis.  

 

Datenschutz 

Zum Zweck der Kontaktaufnahme, der Verwaltung und der Gebührenabrechnung werden Daten 

erhoben, elektronisch gespeichert, verarbeitet und genutzt. Die Daten werden vertraulich behandelt 

und stehen nur einem eingeschränkten Personenkreis zur Verfügung. 

Mir ist bekannt, dass ich meine Einwilligung jederzeit widerrufen kann. 


